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STATUTEN 
 
 

der 

 

 

Implenia AG 
 

 

 

 

 

I.  FIRMA, SITZ, ZWECK UND DAUER 

Artikel 1 

Unter der Firma  

 

Implenia AG 

(Implenia SA) 

(Implenia Ltd.) 

 

besteht eine Aktiengesellschaft von unbeschränkter Dauer mit Sitz in 

Dietlikon. 

 

Artikel 2 

1 Der Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung 

an Unternehmen aller Art in der Schweiz und im Ausland, 

insbesondere auf dem Gebiet des Bauwesens und der damit in 

Zusammenhang stehenden Industrien sowie die Koordination, die 

Leitung und die Überwachung derselben. 

 
2 Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen 

Geschäfte tätigen und Massnahmen ergreifen, die geeignet sein 

Firma, Sitz, Dauer 

Zweck 
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können, den Gesellschaftszweck direkt oder indirekt zu fördern, oder 

die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Die 

Gesellschaft kann Grundstücke im In- und Ausland erwerben, halten, 

nutzen, belasten und veräussern. 

 

 

II.  AKTIENKAPITAL 

Artikel 3 

 Das Aktienkapital der Gesellschaft beträgt CHF 73'888'000.00 und 

ist eingeteilt in 18'472'000 Namenaktien mit einem Nennwert von je 

CHF 4.00. Die Aktien sind vollständig liberiert. 

 

Artikel 3a 

1 Das Aktienkapital wird im Maximalbetrag von CHF 36'944'000.00 
erhöht durch Ausgabe von höchstens 9'236'000 voll zu liberierenden 
Namenaktien zu je CHF 4.00 Nennwert durch Ausübung von 
Wandel- und/oder Optionsrechten, die in Verbindung mit Anleihens-
obligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten der Gesellschaft 
und/oder ihrer Konzerngesellschaften ausgegeben werden. Das 
Bezugsrecht der bisherigen Aktionäre ist ausgeschlossen. Zum 
Bezug der neuen Namenaktien sind die jeweiligen Inhaber von 
Wandel- und/oder Optionsrechten berechtigt. Die Wandel- und/oder 
Optionsbedingungen sind durch den Verwaltungsrat festzulegen. 

2 Der Verwaltungsrat ist ermächtigt, bei der Ausgabe von 
Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarktinstrumenten, mit 
denen Wandel- und/oder Optionsrechte verbunden sind, das 
Vorwegzeichnungsrecht der Aktionäre ganz oder teilweise 
auszuschliessen, falls die Ausgabe zum Zwecke der Finanzierung 
einschliesslich Refinanzierung der Übernahme von Unternehmen, 
Unternehmensteilen, Beteiligungen oder neuen Investitionsvorhaben 
und/oder der Begebung auf nationalen oder internationalen 
Kapitalmärkten erfolgt. Wird das Vorwegzeichnungsrecht durch 
Beschluss des Verwaltungsrats weder direkt noch indirekt gewahrt, 
sind (1.) die Anleihensobligationen oder anderen Finanzmarkt-

Aktienkapital 

Bedingtes Aktienkapital 
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instrumente zu den jeweiligen Marktbedingungen auszugeben, er-
folgt (2.) die Ausgabe neuer Namenaktien zu Marktbedingungen 
unter angemessener Berücksichtigung des Börsenkurses der 
Namenaktien und/oder vergleichbarer Instrumente mit einem 
Marktpreis und dürfen (3.) Wandel- und Optionsrechte während 
höchstens 10 Jahren ab dem Zeitpunkt der betreffenden Emission 
ausübbar sein. 

3 Der Erwerb von Aktien durch die Ausübung von Wandel- und/oder 
Optionsrechten sowie jede nachfolgende Übertragung der 
Namenaktien unterliegen den Eintragungsbeschränkungen gemäss 
Artikel 7 Abs. 4 der Statuten. 

 

Artikel 4 

1 Durch Beschluss der Generalversammlung können Namenaktien 

jederzeit in Inhaberaktien oder umgekehrt umgewandelt werden. 

 
2 Die Gesellschaft kann anstelle von einzelnen Aktien Zertifikate über 

mehrere Aktien ausstellen. Das Eigentum oder die Nutzniessung an 

einem Aktientitel oder Aktienzertifikat und jede Ausübung von 

Aktionärsrechten schliesst die Anerkennung der Gesellschafts-

statuten in der jeweils gültigen Fassung ein. 

 

Artikel 5 

 Die Gesellschaft kann bei Namenaktien auf Druck und Auslieferung 

von Urkunden verzichten und Urkunden, die bei der Gesellschaft 

eingereicht werden, ersatzlos annullieren. Der Aktionär hat jedoch 

das Recht, jederzeit von der Gesellschaft kostenlos die Ausstellung 

einer Bescheinigung über die in seinem Eigentum stehenden 

Namenaktien zu verlangen.  

 

Artikel 6 

 Die Übertragung von nicht verurkundeten Namenaktien erfolgt 

durch Zession, wobei die Zession zur Gültigkeit der Anzeige an die 

Aktien 

Namenaktien mit 

aufgehobenem 

Titeldruck 

Übertragung der 

Namenaktien 
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Gesellschaft bedarf. Die nicht verurkundeten Namenaktien und die 

daraus entstehenden Rechte werden nur unter Mitwirkung der Bank, 

bei welcher der Aktionär diese buchmässig führen lässt, übertragen. 

Sie können auch nur zugunsten dieser Bank verpfändet werden, 

wobei eine Anzeige an die Gesellschaft nicht erforderlich ist. 

 

Artikel 7 

1 Für die Namenaktien wird ein Aktienbuch geführt, in welches die 

Eigentümer, Nutzniesser und Nominees der Namenaktien mit 

Namen, Adresse und, im Fall von natürlichen Personen, Nationalität 

eingetragen werden (bei juristischen Personen: Gesellschaftssitz). 

Jede Namens- oder Adressänderung muss der Gesellschaft mitgeteilt 

werden. 

 
2 Bei der Rechtsausübung gegenüber der Gesellschaft wird als 

Aktionär, Nutzniesser oder als Nominee nur anerkannt, wer im 

Aktienbuch eingetragen ist. 

 
3 Der Eintrag eines Erwerbers im Aktienregister bedarf der 

Genehmigung durch den Verwaltungsrat.  

 
4 Erwerber von Namenaktien werden auf Gesuch als Aktionäre mit 

Stimmrecht im Aktienbuch eingetragen, sofern: 

 

a) sie ausdrücklich erklären, diese Namenaktien im eigenen 

Namen und für eigene Rechnung erworben zu haben und zu 

halten. Personen, die diesen Nachweis nicht erbringen, werden 

als Nominee nur dann mit Stimmrecht im Aktienbuch 

eingetragen, wenn sie sich schriftlich bereit erklären, die 

Namen, Adressen und Aktienbestände derjenigen Person offen 

zu legen, für deren Rechnung sie Aktien halten. Die übrigen 

Bestimmungen der Statuten, insbesondere die Artikel 4, 5, 6, 

11 und 13 gelten sinngemäss auch für Nominees. Der Verwal-

tungsrat ist ermächtigt, mit Nominees Vereinbarungen über 

deren Meldepflichten abzuschliessen. 

 

Aktienbuch, Nominees 
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5 Die Gesellschaft kann nach Anhörung des eingetragenen Aktionärs 

oder Nominees Eintragungen im Aktienbuch mit Rückwirkung auf 

das Datum der Eintragung streichen, wenn diese durch falsche 

Angaben zustande gekommen sind. Der betroffene Aktionäre oder 

Nominee muss über die Streichung sofort informiert werden.  

 

 

III.  ORGANISATION DER GESELLSCHAFT  

Artikel 8 

Die Organe der Gesellschaft sind: 

 
A. Generalversammlung  

B. Verwaltungsrat  

C. Revisionsstelle  

 

 

A. GENERALVERSAMMLUNG  

Artikel 9 

Oberstes Organ der Gesellschaft ist die Generalversammlung. Ihr 

stehen folgende unübertragbare Befugnisse zu:  

 

a) Festsetzung und Änderung der Statuten;  

b) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Verwaltungsrates, 

der Revisionsstelle und des Konzernprüfers;  

c) Genehmigung des Jahresberichtes und der Konzernrechnung; 

d) Genehmigung der Jahresrechnung sowie Beschlussfassung 

über die Verwendung des Bilanzgewinnes, insbesondere die 

Festsetzung der Dividende und der Tantieme;  

e) Entlastung der Mitglieder des Verwaltungsrates;  

Organe 

Befugnisse 
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f) Beschlussfassung über die Gegenstände, die der 

Generalversammlung durch das Gesetz oder die Statuten 

vorbehalten sind oder ihr vom Verwaltungsrat vorgelegt 

werden.  

 

Artikel 10 

1 Die Generalversammlung wird durch den Verwaltungsrat, nötigen-

falls durch die Revisionsstelle, einberufen.  

 
2 Die ordentliche Generalversammlung findet jedes Jahr innerhalb von 

sechs Monaten nach Abschluss des Geschäftsjahres statt.  

 
3 Ausserordentliche Generalversammlungen werden nach Bedarf 

einberufen auf Beschluss einer Generalversammlung oder des 

Verwaltungsrates, auf Antrag der Revisionsstelle oder auf schriftlich 

begründetes Verlangen von Aktionären, die zusammen mindestens 

den zehnten Teil des Aktienkapitals vertreten.  

 

Artikel 11 

1 Die Einberufung zu einer Generalversammlung erfolgt durch 

Veröffentlichung der Einladung in den Publikationsorganen der 

Gesellschaft spätestens 20 Tage vor dem Versammlungstag unter 

Angabe der Verhandlungsgegenstände sowie der Anträge des 

Verwaltungsrates und gegebenenfalls der Aktionäre, welche die 

Durchführung einer Generalversammlung oder die Traktandierung 

eines Verhandlungsgegenstandes verlangt haben. Namensaktionäre 

können überdies schriftlich orientiert werden.  

 
2 Aktionäre, die Aktien im Nennwert von mindestens CHF 1'000'000 

vertreten, können die Traktandierung von Verhandlungsgegen-

ständen verlangen, sofern das Traktandierungsgesuch mindestens 45 

Tage vor der Generalversammlung schriftlich bei der Gesellschaft 

eintrifft.  

 

Einberufung 

Form der Einberufung, 

Traktandierung 
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3 Über Gegenstände, die nicht in dieser Weise angekündigt worden 

sind, können keine Beschlüsse gefasst werden. Hiervon ist jedoch 

der Beschluss auf Einberufung einer ausserordentlichen 

Generalversammlung sowie derjenige auf Durchführung einer 

Sonderprüfung ausgenommen. Zur Stellung von Anträgen im 

Rahmen der Verhandlungsgegenstände und zu Verhandlungen ohne 

Beschlussfassung bedarf es keiner vorherigen Ankündigung.  

 
4 Spätestens 20 Tage vor der ordentlichen Generalversammlung 

werden der Geschäftsbericht und der Revisionsbericht am Sitz der 

Gesellschaft zur Einsicht der Aktionäre aufgelegt, worauf in der 

Einberufung zur Generalversammlung hinzuweisen ist. Jeder 

Aktionär kann verlangen, dass ihm unverzüglich eine Ausfertigung 

dieser Unterlagen zugestellt wird. 

 

Artikel 12 

1  Den Vorsitz der Generalversammlung führt der Präsident des 

Verwaltungsrates, bei dessen Verhinderung der Vizepräsident oder 

ein anderes Mitglied des Verwaltungsrates.  

 
2 Der Vorsitzende bezeichnet den Protokollführer und die Stimmen-

zähler, die nicht Aktionäre sein müssen.  

 
3  Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und vom Protokollführer zu 

unterzeichnen.  

 

Artikel 13 

1 Der Verwaltungsrat erlässt, vorbehältlich anderer Regelungen in den 

Statuten, die Verfahrensvorschriften über die Teilnahme und 

Vertretung an der Generalversammlung. 

 
2 Zur Teilnahme an der Generalversammlung und Ausübung des 

Stimmrechts in der Generalversammlung sind diejenigen Aktionäre 

berechtigt, die an dem jeweils vom Verwaltungsrat bezeichneten 

Vorsitz, Büro, Protokoll 

Teilnahmeberechtigung 
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Stichtag im Aktienbuch als Aktionäre mit Stimmrecht eingetragen 

sind.  

 
3 Ein Aktionär, der im Aktienbuch als Aktionär mit Stimmrecht 

eingetragen ist und der nicht persönlich an der Generalversammlung 

teilnimmt, kann sich durch einen anderen stimmberechtigten 

Aktionär an der Generalversammlung mittels einer der Gesellschaft 

einzureichenden schriftlichen Vollmacht vertreten lassen. 

Vorbehalten bleibt Absatz 4 hiernach.  

 
4 Organ- und Depotvertreter sowie von der Gesellschaft bezeichnete 

unabhängige Stimmrechtsvertreter brauchen nicht Aktionäre der 

Gesellschaft zu sein. Unmündige und Bevormundete können durch 

ihren gesetzlichen Vertreter, verheiratete Personen durch ihren 

Ehegatten und juristische Personen durch Unterschrifts- und sonstige 

Vertretungsberechtigte vertreten werden, auch wenn solche Vertreter 

nicht Aktionäre der Gesellschaft sind.  

 
5 Der Vorsitzende der Generalversammlung entscheidet über die 

Zulässigkeit einer Vertretung.  

 

Artikel 14 

 Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme.  

 

Artikel 15 

1 Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und vollzieht ihre 

Wahlen mit der absoluten Mehrheit der vertretenen Aktienstimmen, 

soweit nicht das Gesetz oder die Statuten abweichende 

Bestimmungen enthalten.  

 
2 Kommt bei Wahlen im ersten Wahlgang die Wahl nicht zustande, 

findet ein zweiter Wahlgang statt, in dem das relative Mehr 

entscheidet.  

 

Stimmrechte 

Beschlussfassung, 

Wahlen 
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3 Die Wahlen und Abstimmungen finden offen statt, sofern nicht der 

Vorsitzende das geheime Verfahren anordnet oder die 

Generalversammlung dies so beschliesst. 

 

Artikel 16 

1 Ein Beschluss der Generalversammlung, der mindestens zwei Drittel 

der vertretenen Aktienstimmen und die absolute Mehrheit der 

vertretenen Aktiennennwerte auf sich vereinigt, ist erforderlich für:  

 

a) die Änderung des Gesellschaftszweckes; 

b) die Einführung von Stimmrechtsaktien; 

c) die Erschwerung, Erleichterung oder Aufhebung der Beschrän-

kung der Übertragbarkeit von Namenaktien; 

d) eine genehmigte oder eine bedingte Kapitalerhöhung; 

e) die Kapitalerhöhung aus Eigenkapital, gegen Sacheinlage oder 

zwecks Sachübernahme und die Gewährung von besonderen 

Vorteilen; 

f) die Einschränkung oder Aufhebung des Bezugsrechtes; 

g) die Verlegung des Sitzes der Gesellschaft. 

 
2 Die Beschlussfassung über die Fusion, Spaltung und Umwandlung 

richtet sich nach den Bestimmungen des Fusionsgesetzes.  

 

 

B. VERWALTUNGSRAT  

Artikel 17 

1 Dem Verwaltungsrat obliegen die oberste Leitung der Gesellschaft 

und die Überwachung der Geschäftsführung. Er vertritt die 

Gesellschaft nach aussen und besorgt alle Angelegenheiten, die nicht 

nach Gesetz, Statuten oder Reglement einem anderen Organ der 

Gesellschaft übertragen sind.  
 

2 Der Verwaltungsrat hat folgende unübertragbare und unentziehbare 

Aufgaben:  

Wichtige Beschlüsse 

Oberleitung, Befugnisse 
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a) die Oberleitung der Gesellschaft und Erteilung der nötigen 

Weisungen;  

b) die Festlegung der Organisation;  

c) die Ausgestaltung des Rechnungswesens, der Finanzkontrolle 

sowie der Finanzplanung; 

d) die Ernennung und Abberufung der mit der Geschäftsführung 

und der Vertretung betrauten Personen und Regelung der 

Zeichnungsberechtigung;  

e) die Oberaufsicht über die mit der Geschäftsführung betrauten 

Personen, namentlich im Hinblick auf die Befolgung der 

Gesetze, Statuten, Reglemente und Weisungen;  

f) die Erstellung des Geschäftsberichtes sowie die Vorbereitung 

der Generalversammlung und die Ausführung ihrer Beschlüsse; 

g) die Benachrichtigung des Richters im Falle der Überschuldung;  

h) die Beschlussfassung über Kapitalerhöhungen, soweit diese in 

der Kompetenz des Verwaltungsrates liegen, sowie die Fest-

stellung von Kapitalerhöhungen und daraus folgende Statuten-

änderungen; 

i) Prüfung der fachlichen Voraussetzungen der besonders befähig-

ten Revisoren.  

 
3 Der Verwaltungsrat kann überdies in allen Angelegenheiten 

Beschluss fassen, die nicht der Generalversammlung oder andern 

Gesellschaftsorganen übertragen oder vorbehalten sind. 

 

Artikel 18 

1 Der Verwaltungsrat besteht aus mindestens fünf Mitgliedern, die 

Aktionäre sein müssen. 

 
2 Die Mitglieder werden von der Generalversammlung gewählt. Die 

Amtsdauer beträgt zwei Jahre.  

 
3 Die Amtsdauer der Mitglieder des Verwaltungsrates beginnt mit der 

Wahl und endet mit dem Tag der ordentlichen Generalversammlung 

Wahl, Amtsdauer 
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am Ende der Amtsperiode. Vorbehalten bleiben vorheriger Rücktritt 

oder vorherige Abberufung.  

 
4 Die Mitglieder des Verwaltungsrates sind jederzeit wieder wählbar.  

 
5 Unabhängig von bestehenden Amtsdauern oder Wahlperioden gilt 

als Altersgrenze das 70. Altersjahr. Das Ausscheiden erfolgt auf die 

darauf folgende, ordentliche Generalversammlung. 

 
6 Der Verwaltungsrat konstituiert sich selbst. Er bezeichnet seinen 

Präsidenten, den Vizepräsidenten und den Sekretär, der nicht Mit-

glied des Verwaltungsrates sein muss.  

 

Artikel 19 

 Der Verwaltungsrat kann die Geschäftsführung und die Vertretung 

ganz oder teilweise an eines oder mehrere seiner Mitglieder, an 

Ausschüsse, an eine Geschäftsleitung oder an andere Dritte, die nicht 

Aktionäre sein müssen, übertragen. Diesfalls sind deren Rechte und 

Pflichten in einem vom Verwaltungsrat zu erlassenden Organi-

sations- und Geschäftsreglement festzulegen.  

 

Artikel 20 

 Der Verwaltungsrat versammelt sich auf Einladung des Präsidenten, 

bei dessen Verhinderung auf Einladung seines Vizepräsidenten, so 

oft es die Geschäfte erfordern, oder auf schriftliches Verlangen eines 

seiner Mitglieder. 

 

Artikel 21 

1 Sitzungsordnung, Beschlussfähigkeit (Präsenz) und Beschluss-

fassung des Verwaltungsrates richten sich nach dem Organisations- 

und Geschäftsreglement.  

 

Delegation und 

Ausschuss 

Einberufung 

Beschlussfähigkeit, 

Beschlussfassung, 

Protokoll 
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2 Bei Stimmengleichheit hat der Präsident (zusätzlich zu seiner 

üblichen Stimme) den Stichentscheid.  

 
3 Über die Verhandlungen und Beschlüsse des Verwaltungsrates ist 

ein Protokoll zu führen. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden und 

vom Sekretär des Verwaltungsrates zu unterzeichnen.  

 
4 Der Verwaltungsrat setzt die Entschädigung seiner Mitglieder fest. 

 

 

C. REVISIONSSTELLE UND KONZERNPRÜFER 

Artikel 22 

Die Generalversammlung wählt jedes Jahr unter Berücksichtigung 

der gesetzlich vorgeschriebenen besonderen Befähigung und 

Unabhängigkeit eine Revisionsstelle und einen Konzernprüfer mit 

den im Gesetz festgehaltenen Befugnissen und Pflichten.  

 

 

IV.  JAHRESRECHNUNG, KONZERNRECHNUNG UND GEWINNVERTEILUN G  

Artikel 23 

1 Das Geschäftsjahr der Gesellschaft wird vom Verwaltungsrat 

bestimmt.  

 
2 Der Verwaltungsrat erstellt für jedes Geschäftsjahr einen Geschäfts-

bericht, der sich aus der Jahresrechnung (bestehend aus Erfolgs-

rechnung, Bilanz und Anhang), dem Jahresbericht und der Konzern-

rechnung zusammensetzt. 

 

Artikel 24 

 Unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Vorschriften über die 

Gewinnverteilung steht der Bilanzgewinn zur freien Verfügung der 

Bestellung, Befugnisse 

Jahresrechnung 

Verwendung des 

Reingewinns 
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Generalversammlung. Der Verwaltungsrat unterbreitet ihr seine 

Anträge. 

 

 

V. BEKANNTMACHUNGEN  

Artikel 25 

Die durch Gesetz oder die Statuten vorgeschriebenen Bekannt-

machungen der Gesellschaft erfolgen durch Publikation im 

Schweizerischen Handelsamtsblatt. Der Verwaltungsrat kann weitere 

Publikationsorgane bezeichnen. 

 

 

VI.  LIQUIDATION 

Artikel 26 

1 Im Falle der Auflösung der Gesellschaft wird die Liquidation durch 

den dann bestehenden Verwaltungsrat besorgt, sofern die 

Generalversammlung nichts anderes beschliesst. 

 
2 Die Liquidatoren haben unbeschränkte Vollmacht, das gesamte 

Gesellschaftsvermögen zu liquidieren. 

 

 

VII.  RECHTSSTREITIGKEITEN 

Artikel 27 

1 Alle Rechtsstreitigkeiten über Gesellschaftsangelegenheiten werden 

durch die ordentlichen Gerichte am Sitz der Gesellschaft beurteilt. 

 
2 Unbeschadet des in Absatz 1 hiervor bestimmten Gerichtsstandes 

kann die Gesellschaft ihre Organe und Aktionäre auch an ihrem 

ordentlichen Gerichtsstand belangen.  

 

Bekanntmachung 

Liquidation 

Rechtsstreitigkeiten 
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Zürich,  8. April 2008 

 


